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Anerkennung für Prüfer 
Examiner Authorisation  

Gemäß § 128 der Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Mai 2003 in Verbindung mit JAR-FCL 1.030 und Abschnitt I – Prüfer 
wird 

Peter Burghard 
Hochederstraße 2 
81545 München 

die Anerkennung als Prüfer im Geltungsbereich des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) erteilt. 

Anerkennungsnummer: D-2189 

Art der Anerkennung: EXAMINER(A) 

Datum der Erstausstellung: 28.09.2005 

Ausstellungsstaat: Bundesrepublik Deutschland 

Befristet bis: 28.09.2008 

Anerkennungsumfang: 
BE90/99/100/200 
 CRE(A), Prüfer für Klassenberechtigungen gemäß JAR-FCL 1.445 (a) und (b)  / 

class rating examiner acc. JAR-FCL 1.445 (a) and (b) 
ME piston (land) 
 CRE(A), Prüfer für Klassenberechtigungen gemäß JAR-FCL 1.445 (a) und (b)  / 

class rating examiner acc. JAR-FCL 1.445 (a) and (b) 
SE piston (land) 
 CRE(A), Prüfer für Klassenberechtigungen gemäß JAR-FCL 1.445 (a) und (b)  / 

class rating examiner acc. JAR-FCL 1.445 (a) and (b) 
*****keine weiteren Eintragungen/no further entries***** 

Bemerkungen / Einschränkungen: 
*****keine Eintragungen/no entries***** 
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Diese Anerkennung kann von der anerkennenden Behörde jederzeit beschränkt, für 
ruhend erklärt oder widerrufen werden, falls der Inhaber dieser Anerkennung 
§ dies beantragt; 
§ die Bedingungen / Voraussetzungen für eine Prüfertätigkeit nicht mehr erfüllt; 
§ bestehende Standardisierungsanforderungen, Vorschriften, Regeln oder Gesetze ver-

letzt; 
§ Anlass zu Zweifel an seiner Zuverlässigkeit gibt; 
§ Anlass zu Zweifel an seinen Fähigkeiten gibt, Prüfungen / Befähigungsüberprüfungen 

ordnungsgemäß und unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen; 

§ den Hauptwohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches LuftVG nimmt bzw. den Ausstel-
lerstaat für die der Anerkennung zugrunde liegende Luftfahrerlizenz wechselt. 

Der Inhaber dieser Anerkennung ist verpflichtet, der ausstellenden Behörde unverzüglich alle 
Änderungen mitzuteilen, die Auswirkungen auf diese Anerkennung haben können. 

Im Auftrag 

Fleischer

 


